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BEKANNTMACHUNG 
Allgemeinverfügung zur Einschränkung des Gemeingebrauchs auf der Regnitz 
im Bereich der Regnitz-Brücke „Franz-Fischer-Brücke“ in Bug

Die Stadt Bamberg als Untere Wasserrechts-
behörde erlässt aufgrund des Art. 18 Abs. 
3 des Bayerischen Wassergesetzes (BayW G) 
vom 25. Februar 2010 ( GVB 1 S. 66), zuletzt 
geändert durch§ 1 des Gesetzes vom 09. No-
vember 2021 (GVBl S. 608), folgende 

Allgemeinverfügung: 

1. In der Zeit vom 01.01.2024 bis
15.01.2024 wird das Befahren der Regnitz
im Bereich der Regnitz-Brücke „Franz-
Fischer-Brücke“ in Bug (30 Meter strom-
abwärts. und 50 Meter stromaufwärts)
mit Fahrzeugen ohne eigene Triebkraft (z.
B. Kanus, Kajaks, Faltboote, Ruderboote,
Stand Up Padq_les, Schlauchboote, Tret-
boote, Floße o. Ä.) unter Beschränkung
des Gemeingebrauchs untersagt. Nicht
vom Befahrungsverbot betroffen ist in
diesem Zeitraum der hiermit für das Befah-
ren zugelassene Korridor mit einer lichten
Weite von ca. 5,0 ·m und einer lichten
Höhe von ca. 3,0 m sowie die Zuführung
zu,diesem Korridor (vgl. Anlage 1).

2. . Treten innerhalb des in Ziffer 1 genann-
ten Zeitraums kurzfristig Sicherheits-
gefahren auf (z. B. aufgrund von Wit-
terungsbedingungen, veränderten Strö-
mungsverhältnissen oder Bautätigkeiten),
ist die Befahrung (auch) des zugelassenen
Korridors vollständig untersagt; einer
entsprechenden Verbotsbeschilderung
vor Ort ist Folge zu leisten.

3. In der Zeit vom 16.01.2024 bis
19.04.2024 wird das Befahren der Reg-
nitz im Bereich der Regnitz-Brücke „Franz-
Fischer-Brücke“ in Bug (30 Meter strom-
abwärts und 50 Meter stromaufwärts)
mit Fahrzeugen ohne eigene Triebkraft (z.
B. Kanus, Kajaks, Faltboote, Ruderboote,
Stand Up Paddles, Schlauchboote, Tret-
boote, Floße o. Ä.) unter Beschränkung
des Gemeingebrauchs vollständig un-
tersagt (vgl. Anlage 2).

4. Im Falle eines Ein- bzw. Ausstiegs sind die
im Lageplan dargestellten Ein- und
Ausstiegsstellen zu nutzen (vgl. Anla-
ge 1 und 2).

5. Die sofortige Vollziehung der Ziffern 1 bis
4 wird angeordnet.

6. Die Allgemeinverfügung gilt am Tag nach
ihrer Veröffentlichung als bekannt gegeben.

Hinweise:

1. Gemäß Art. 41 Abs. 4 Satz 1 BayVwVfG
ist nur der verfügende Teil einer Allgemein-
verfügung öffentlich bekannt zu machen.
Die Allgemeinverfügung und ihre Begrün-
dung können während der allgemeinen
Dienstzeiten im
Klima- und Umweltamt der Stadt Bamberg,
Michelsberg 10, 96049 Bamberg,
Zimmer 024 sowie auf der Internetseite
der Stadt Bamberg (www.stadt.bamberg.
de/uinwelt bekanntmachungen)
eingesehen werden (Art. 41 Abs. 4 Satz
2 BayVwV_fG). Außerdem erfolgt eine
Veröffentlichung im Amtsblatt der Stadt
Bamberg.

2. Mit Geldbuße bis zu 50.000,00 € kann
belegt werden, wer dieser vollziehbaren
Anordnung zuwiderhandelt {vgl. Art. 74
Abs. 2 Nr. 2 Buchst. a BayWG).

3. Die Verordnung der Stadt Bamberg
über das Badeverbot und das Betre-
ten und Befahren von Eisflächen in
der Stadt Bamberg (Badeverbots- 
und . Eisflächenverordnung - BEVO)
vom 11.08.2014 bleibt von dieser
Allgemeinverfügung unberührt und
gilt unverändert fort.

4. Der Zugang zur Slipstelle auf Höhe der
Liegewiese (s. Ziffer 3 der Anlagen 1
und·2) ist über einen Wirtschaftsweg des
Wasserwirtschaftsaintes Kronach für Fuß-
gängerinnen und Fußgänger sowie Rad-
fahrerinnen und Radfahrer möglich. Für
eine Zufahrt kann in begründeten Ausnah-
mefällen die vorhandene Schrankenanlage
auf Nachfrage bei der Flussmeisterstelle
geöffnet werden.

5. Die Allgemeinverfügung vom 25.09.2023
zur Einschränkung des Gemeingebrauchs
auf der Regnitz im Bereich der Regnitz-
Brücke „Franz-Fischer-Brücke“ in Bug ab
dem 01.10.2023 gilt bis zum 31.12.2023
und tritt zum 01.01.2024 außer Kraft.

6. Weitere erforderliche Sperrungen nach
dem 19.04.2024 sind zum jetzigen Zeit-
punkt noch nicht exakt planbar und wer-
den zu gegebener Zeit bekannt gegeben.
Sollten die Arbeiten mit hohem Gefahren-
potential bereits vor dem 19.04.2024 ab-
geschlossen sein, wird - sobald absehbar
- eine neue Regelung ergehen.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines 
Monats nach seiner Bekanntgabe Klage er-
hoben werden bei dem 
Bayerischen Verwaltungsgericht Bayreuth  
Postfachanschrift: 
Postfach 11 03 21, 95422 Bayreuth,  
Hausanschrift: 
Friedrichstraße 16, 95444 Bayreuth. 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 

Die Einlegung eines Rechtsbehelfs ist schrift-
lich, zur Niederschrift oder elektronisch in 
einer für den Schriftformersatz zugelasse-
nen Form möglich. Die Einlegung eines • 
Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht 
zugelassen und entfaltet keine rechtlichen 
Wirkungen! 
Ab dem 01.01.2022 muss der in § 55d 
VwGO genannte Personenkreis Klagen 
grundsätzlich elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren 
vor den Verwaltungsgerichten infolge der 
Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig. 

Bamberg, den 14.12.2023 

Andreas Starke
Oberbürgermeister
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Anlage 1: Lageplan Ein- und Ausstiegsstellen / „Korridor“

1. vorhandene Anlege- bzw. Ausstiegsstelle (Oberstrom)
2. vorhandene Slipstelle (Oberstrom), auf Höhe der Marinekamerad-

schaft - Notausstieg
3. bestehende Slipstelle (Unterstrom)

Anlage 2: Lageplan Ein- und Ausstiegsstellen / „Korridor“ 
gesperrt

1. vorhandene Anlege- bzw. Ausstiegsstelle (Oberstrom)
2. vorhandene Slipstelle (Oberstrom), auf Höhe der Marinekamerad-

schaft - Notausstieg
3. bestehende Slipstelle (Unterstrom)

BEKANNTMACHUNG 
Änderung des Flächennutzungsplanes
für den Bereich „Am Sendelbach 15“ mit Anbindung an die Forchheimer Straße
- Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 BauGB (Baugesetzbuch)
- Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB

Der Bau-und Werksenat der Stadt Bamberg 
hat in seiner Sitzung vom 05.12.2023 die 
Änderung des Flächennutzungsplanes für 
den Bereich „Am Sendelbach 15“ mit Anbin-
dung an die Forchheimer Straße beschlossen.
Der Aufstellungsbeschluss wird hiermit 
gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB ortsüblich 
bekanntgemacht.

Der räumliche Geltungsbereich ist aus dem 
beigefügten Lageplan ersichtlich, der eben-
falls Bestandteil der hier vorliegenden Be-
kanntmachung ist.

Ziel der Planung

Der Flächennutzungsplan der Stadt Bamberg 
wird im Parallelverfahren zur Aufstellung des 
Bebauungsplanes Nr. 251 K gemäß § 8 Abs. 
3 BauGB geändert.

Anlass für die Änderung des Flächennut-
zungsplanes für den Bereich „Am Sendel-
bach 15“ mit Anbindung an die Forchheimer 
Straße in der Südflur von Bamberg ist das 
Bebauungsplanverfahren Nr. 251 K, welches 
die planungsrechtliche Grundlage für die 
geplante Verlagerung des Bamberg Service 
- Abteilung Grünanlagen samt Erweiterungs-

gebäuden schafft. Hierfür soll der Flächen-
nutzungsplan im Parallelverfahren geändert 
werden.

Derzeit sind die Funktionseinheiten der 
Abteilung Grünanlagen über das ganze 
Stadtgebiet verteilt und die Räumlichkeiten 
in einem sanierungsbedürftigen Zustand. Ne-
ben der Abteilung Grünanlagen soll auch ein 
Teil der Straßenreinigungskräfte am neuen 
Standort untergebracht werden und auch für 
den Winterdienst soll der neue Betriebshof 
eine wichtige Rolle spielen. Deshalb ist auch 
der Neubau von weiteren Gebäuden erfor-
derlich.
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Die Erweiterung sieht den Neubau von zwei 
Maschinenhallen, eine Wasch- und Funkti-
onshalle, eine Salzhalle, Materialboxen für 
Schüttgüter, Rangier- und Funktionsflächen, 
Stellplätze sowie Außenbereiche für die 
Mitarbeiter:innen vor.

Für die Genehmigung der Erweiterungs-
gebäude ist parallel zum Bebauungsplan-
verfahren Nr. 251 K eine Änderung des 
Flächennutzungsplanes erforderlich, da sich 
die geplanten Gebäude im Außenbereich im 
Bereich von Flächen für die Landwirtschaft 
befinden.

Der Geltungsbereich schließt gemäß der Ent-
wicklungsperspektive Bamberg Süd (2021) 
auch eine neue Straßenanbindung an die 
Forchheimer Straße mit ein. Die neue öffent-
liche Straße von der Forchheimer Straße soll 
zukünftig das Gartenamt und den Neubau 
der Handwerkskammer (HWK) erschließen 
und als Hauptzufahrt dienen.

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlich-
keit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB

Der Bau- und Werksenat der Stadt Bamberg 
hat in seiner Sitzung vom 05.12.2023 das 
Konzept des der Flächennutzungsplan-
Änderung vom 05.12.2023 gebilligt und die 
Durchführung der frühzeitigen Beteiligung 
der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 
und Unterrichtung der Behörden und Träger 
öffentlicher Belange und sonstiger Inter-
essensgemeinschaften gemäß § 4 Abs. 1 
BauGB beschlossen.
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 

an der Bauleitplanung in Form der Veröffent-
lichung im Internet unter folgendem Link: 
http://www.bamberg.de/cgi-bin/baseportal.
pl?htx=/abv/uebersicht_neu und eines Aus-
hanges (Unterrichtung) mit Gelegenheit zur 
Äußerung und Erörterung findet in der Zeit 
von

Montag, 8. Januar 2023
bis einschließlich
Dienstag, 6. Februar 2023

beim Stadtplanungsamt der Stadt Bamberg, 
Untere Sandstraße 34, von Montag mit Don-
nerstag in der Zeit von 8.00 Uhr bis 17.00 
Uhr, Freitag von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr, aus. 
Für etwaige persönliche Erläuterungen durch 
Mitarbeiter des Stadtplanungsamtes bitten 
wir um eine Terminabsprache unter der Tel. 
Nr. 0951/871621. Die Beratung kann sowohl 
persönlich, telefonisch oder digital erfolgen.
Die Planunterlagen zum Flächennutzungs-
plan-Änderungsverfahren mit Begründung 
nach § 5 Abs. 5 BauGB, aus denen sich die 
Öffentlichkeit unterrichten kann, können 
dort an den Anschlagtafeln eingesehen wer-
den.

Für das Flächennutzungsplan-Änderungs-
verfahren sind eine Umweltprüfung und die 
Erstellung eines Umweltberichts erforderlich. 
In diesem muss aufgezeigt werden, wie sich 
die beabsichtigte Planung auf die Schutzgü-
ter Arten und Lebensräume, Fläche, Boden, 
Wasser, Klima und Luft, Landschaft und 
Erholung sowie Mensch und Gesundheit 
auswirkt.

Für den im Parallelverfahren aufzustellenden 
Bebauungsplan Nr. 251 K ist ebenfalls eine 
Umweltprüfung mit Umweltbericht erfor-
derlich. 

Die Untersuchungen werden im weiteren 
Verfahren von der Stadt in Auftrag gegeben 
und liegen dann im nächsten Verfahrens-
schritt zur öffentlichen Auslegung vor.
Stellungnahmen können während der o. g. 
Frist abgegeben werden. Diese werden über-
prüft und fließen in das weitere Bebauungs-
planverfahren ein. Eine Entscheidung zu den 
Stellungnahmen wird durch den zuständigen 
Senat des Stadtrates getroffen.
Gegebenenfalls im Flächennutzungsplan 
aufgeführte DIN-Normen können im Stadt-
planungsamt Bamberg, Untere Sandstraße 
34, 96049 Bamberg zu den oben genannten 
Zeiten eingesehen werden.

Hinweis:

- Ein ständiger nutzbarer barrierefreier Zu-
gang ist nicht gegeben. Besucher, die auf
einen barrierefreien Zugang angewiesen
sind, werden um eine Terminvereinbarung
unter der Tel.Nr. 0951/87-1621 gebeten.

- Die Planunterlagen zum Flächennut-
zungsplan-Änderungsverfahren können
während der o .g. Frist im Internet auch
unter www.stadtplanungsamt.bamberg.
de unter dem Titel „Öffentlichkeitsbeteili-
gungen“ eingesehen werden.

Bamberg, 13.12.2023
STADT BAMBERG

In der Südflur

Forchheimer Straße

A
m

 Sendelbach
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Bebauungsplan Nr. 251 K mit integriertem Grünordnungsplan
für den Bereich „Am Sendelbach 15“ mit Anbindung an die Forchheimer Straße
- Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB)
- Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB

Im Bau-und Werksenat am 05.12.2023 wur-
de der Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 
1 BauGB für den Bereich „Am Sendelbach 
15“ mit Anbindung an die Forchheimer Stra-
ße beschlossen.
Gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB wird hiermit 
der Beschluss zur Aufstellung des Bebauungs-
planes Nr. 251 K ortsüblich bekannt gemacht.
Der räumliche Geltungsbereich ist aus dem 
beigefügten Lageplan ersichtlich, der eben-
falls Bestandteil der hier vorliegenden Be-
kanntmachung ist.

Ziel der Planung

Anlass für das Bebauungsplanverfahren Nr. 
251 K „Am Sendelbach 15“ mit Anbindung 
an die Forchheimer Straße ist die geplante 
Verlagerung des Bamberg Service – Abteilung 
Grünanlagen in das ehemalige Bundessorten-
amt in der Südflur sowie der Neubau von Er-
weiterungsgebäuden. Derzeit sind die Funk-
tionseinheiten der Abteilung Grünanlagen 
über das ganze Stadtgebiet verteilt und die 
Räumlichkeiten in einem sanierungsbedürfti-
gen Zustand. Neben der Abteilung Grünanla-
gen soll auch ein Teil der Straßenreinigungs-
kräfte am neuen Standort untergebracht wer-
den und auch für den Winterdienst soll der 
neue Betriebshof eine wichtige Rolle spielen.

Die Erweiterung sieht den Neubau von zwei 
Maschinenhallen, eine Wasch- und Funkti-
onshalle, eine Salzhalle, Materialboxen für 
Schüttgüter, Rangier- und Funktionsflächen, 
Stellplätze sowie Außenbereiche für die 
Mitarbeiter:innen vor. Die genaue Anordnung 
der Gebäude wird im weiteren Verfahren 
konkretisiert.

Für die Genehmigung der Erweiterungsge-
bäude ist ein Bebauungsplanverfahren mit 
paralleler Änderung des Flächennutzungs-
planes erforderlich, da sich die geplanten 
Gebäude im Außenbereich im Bereich von 
Flächen für die Landwirtschaft befinden. Der 
Geltungsbereich schließt auch die gemäß 
Rahmenplan geplante öffentliche Erschlie-
ßungsstraße von der Forchheimer Straße mit 
ein, welche auch den geplanten Neubau des 
Ausbildungszentrums der Handwerkskammer 
(HWK) erschließt.

Die Hauptzufahrt soll zukünftig nicht mehr 
über die Straße „Am Sendelbach“ erfolgen, 
da gemäß der sogenannten „Entwicklungs-

Forchheimer

Sendelbach In der 
Sü

dflu
r

Straße

perspektive Südflur“ die Achse entlang des 
Main-Donau-Kanals als Grün- und Freizeit-
achse gestärkt werden soll. Die Erschließung 
soll zukünftig über eine neue Straße von der 
Forchheimer Straße und der Galgenfuhr er-
folgen, welche an die Straße „In der Südflur“ 
anbinden. Die Umsiedlung des Bamberg 
Service – Abteilung Grünanlagen stellt den 
ersten Schritt in der Entwicklung der Flächen 
in der Südflur dar.

Am 9. und 10. November 2023 hat die Preis-
gerichtssitzung des Architektenwettbewerbs 
für das Ausbildungszentrum der HWK an 
der Forchheimer Straße stattgefunden. Das 
vorhabenbezogene Bebauungsplanverfahren 
zur Realisierung des Vorhabens der HWK soll 
2024 beginnen.

Der Bebauungsplan Nr. 251 K wird mit in-
tegriertem Grünordnungsplan im Regelver-
fahren gemäß § 2 BauGB aufgestellt. Hierfür 
ist im nächsten Verfahrensschritt auch eine 
Umweltprüfung und die Erstellung eines Um-
weltberichts erforderlich. Aufgrund des Ge-
botes des § 8 Abs. 2 BauGB, Bebauungspläne 
aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln, 
muss der rechtswirksame Flächennutzungs-
plan in diesem Bereich über ein Parallelver-
fahren gem. § 8 Abs. 3 BauGB geändert 
werden. Für beide Verfahren sind jeweils zwei 
Beteiligungsschritte vorgesehen.

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlich-
keit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB

Der Bau- und Werksenat der Stadt Bamberg 
hat in seiner Sitzung vom 05.12.2023 das 
Konzept des Bebauungsplanes Nr. 251 K vom 
05.12.2023 gebilligt und die Durchführung 
der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit 
gemäß § 3 Abs. 1 BauGB und Unterrichtung 
der Behörden und Träger öffentlicher Belange 
und sonstiger Interessensverbände gemäß § 
4 Abs. 1 BauGB beschlossen.

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 
an der Bauleitplanung in Form der Veröffent-
lichung im Internet unter folgendem Link: 
http://www.bamberg.de/cgi-bin/baseportal.
pl?htx=/abv/uebersicht_neu und eines Aus-
hanges (Unterrichtung) mit Gelegenheit zur 
Äußerung und Erörterung findet in der Zeit 
vom

Montag, 08. Januar 2023
bis einschließlich
Dienstag, 06. Februar 2023

beim Stadtplanungsamt der Stadt Bamberg, 
Untere Sandstraße 34, von Montag mit Don-
nerstag in der Zeit von 8.00 Uhr bis 17.00 
Uhr, Freitag von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr, aus. 
Für etwaige persönliche Erläuterungen durch 
Mitarbeiter des Stadtplanungsamtes bitten 
wir um eine Terminabsprache unter der Tel. 
Nr. 0951/871621. Die Beratung kann sowohl 
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persönlich, telefonisch oder digital erfolgen.
Die Planunterlagen zum Bebauungsplan mit 
Begründung, aus denen sich die Öffentlich-
keit unterrichten kann, können dort an den 
Anschlagtafeln eingesehen werden.
An umweltbezogenen Informationen liegt 
zusätzlich zur Begründung noch der Bericht 
der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung 
(saP) vor.

Stellungnahmen können während der o. g. 
Frist abgegeben werden. Diese werden über-
prüft und fließen in das weitere Bebauungs-

planverfahren ein. Eine Entscheidung zu den 
Stellungnahmen wird durch den zuständigen 
Senat des Stadtrates getroffen.
Gegebenenfalls im Bebauungsplan aufge-
führte DIN-Normen können im Stadtpla-
nungsamt Bamberg, Untere Sandstraße 34, 
96049 Bamberg zu den oben genannten 
Zeiten eingesehen werden.

Hinweis:

- Ein ständiger nutzbarer barrierefreier Zu-
gang ist nicht gegeben. Besucher, die auf

einen barrierefreien Zugang angewiesen 
sind, werden um eine Terminvereinbarung 
unter der Tel.Nr. 0951/87-1621 gebeten.

- Die Planunterlagen zum Bebauungsplan-
verfahren können während der o .g. Frist
im Internet auch unter www.stadtpla-
nungsamt.bamberg.de unter dem Titel
„Öffentlichkeitsbeteiligungen“ eingesehen
werden.

Bamberg, 13.12.2023
STADT BAMBERG

BEKANNTMACHUNG 
Flächennutzungsplan-Änderungsverfahren
für einen Bereich zwischen Main-Donau-Kanal, Horngraben und Kühtränk-
bach – „PV Bamberg Südflur“
- Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB)

Im Bau- und Werksenat der Stadt Bamberg 
am 05.12.2023 wurde der Aufstellungsbe-
schluss gemäß § 2 Abs. 1 BauGB für einen 
Bereich zwischen Main-Donau-Kanal, Horn-
graben und Kühtränkbach – „PV Bamberg 
Südflur“ beschlossen.

Gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 BauGB wird hiermit 
der Beschluss zur Aufstellung des Flächennut-
zungsplan-Änderungsverfahrens ortsüblich 
bekannt gemacht.

Der räumliche Geltungsbereich ist aus dem 
beigefügten Lageplan ersichtlich, der eben-
falls Bestandteil der hier vorliegenden Be-
kanntmachung ist.

Bamberg, 13.12.2023
STADT BAMBERG

Kühtränkbach

H
orngraben

M
ain-Donau-Kanal
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Änderung des Flächennutzungsplanes
für das Flurstück Nr. 249, Gemarkung Bug 
- Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 BauGB (Baugesetzbuch)
- Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB

Der Bau-und Werksenat der Stadt Bamberg 
hat in seiner Sitzung vom 05.12.2023 die Än-
derung des Flächennutzungsplanes für den 
Bereich des Flurstück Nr. 249, Gemarkung 
Bug, beschlossen.
Der Aufstellungsbeschluss wird hiermit ge-
mäß § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB ortsüblich be-
kanntgemacht.
Der räumliche Geltungsbereich ist aus dem 
beigefügten Lageplan ersichtlich, der eben-
falls Bestandteil der hier vorliegenden Be-
kanntmachung ist.

Ziel der Planung

Der Flächennutzungsplan der Stadt Bamberg 
wird im Parallelverfahren zur Aufstellung des 
Bebauungsplanes Nr. B 2 A gemäß § 8 Abs. 3 
BauGB geändert.
Anlass der Änderung des Flächennutzungs-
planes ist die parallele Aufstellung des Be-
bauungsplanes Nr. B 2 A für das Flurstück Nr. 
249, Gemarkung Bug. Es soll die planungs-
rechtliche Voraussetzung für die Entwicklung 
einer Freiflächen-Photovoltaikanlage des 
Schwimmvereins Bamberg e.V. geschaffen 
werden. Vor diesem Hintergrund ist es er-
forderlich, den Flächennutzungsplan für den 
entsprechenden Bereich im Parallelverfahren 
zu ändern, um dem Entwicklungsgebot des § 
8 Abs. 2 BauGB zu entsprechen.

Das Plangebiet befindet sich im südlichen 
Bereich Bambergs im Stadtteil Bug. Die Lage 
nordöstlich des Buger Ortskerns befindet sich 
im regionalen Grünzug zwischen Regnitz und 
Main-Donau-Kanal.

Die „allgemeine Grünfläche“ des Geltungs-
bereichs im aktuellen Teilplan ‚Art der Nut-
zung‘ des Flächennutzungsplans soll gemäß 
dem vorliegenden Antrag zu einer „Fläche 
zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren 
Energien – Sonnenenergie“ umgewandelt 
werden. Entsprechend den Vorgaben im 
neuen Bebauungsplan Nr. B 2 A ist neben der 
vorgenannten Fläche innerhalb des Geltungs-
bereichs am nordöstlichen und südwestlichen 
Rand des Geltungsbereichs eine Grünfläche 
vorgesehen.

Der Teilplan ‚Landschaftsplan‘ des Flächen-
nutzungsplanes weist für den Geltungsbe-
reich in aktueller Fassung eine „eingeschränkt 

zugängliche Grünfläche“ aus. Diese Planbe-
zeichnung soll durch die Planbezeichnung 
„Bereich mit erforderlichem Grünordnungs-
plan“ ergänzt werden.

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlich-
keit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB

Der Bau- und Werksenat der Stadt Bamberg 
hat in seiner Sitzung vom 05.12.2023 das 
Konzept des der Flächennutzungsplan-
Änderung vom 05.12.2023 gebilligt und die 
Durchführung der frühzeitigen Beteiligung 
der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 
und Unterrichtung der Behörden und Träger 
öffentlicher Belange und sonstiger Inter-
essensgemeinschaften gemäß § 4 Abs. 1 
BauGB beschlossen.
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 
an der Bauleitplanung in Form der Veröffent-
lichung im Internet unter folgendem Link: 
http://www.bamberg.de/cgi-bin/baseportal.
pl?htx=/abv/uebersicht_neu und eines Aus-
hanges (Unterrichtung) mit Gelegenheit zur 
Äußerung und Erörterung findet in der Zeit 
von

Montag, 8. Januar 2023
bis einschließlich
Dienstag, 6. Februar 2023

beim Stadtplanungsamt der Stadt Bamberg, 

Untere Sandstraße 34, von Montag mit Don-
nerstag in der Zeit von 8.00 Uhr bis 17.00 
Uhr, Freitag von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr, aus. 
Für etwaige persönliche Erläuterungen durch 
Mitarbeiter des Stadtplanungsamtes bitten 
wir um eine Terminabsprache unter der Tel. 
Nr. 0951/871621. Die Beratung kann sowohl 
persönlich, telefonisch oder digital erfolgen.
Die Planunterlagen zum Flächennutzungs-
plan-Änderungsverfahren mit Begründung 
nach § 5 Abs. 5 BauGB, aus denen sich die 
Öffentlichkeit unterrichten kann, können dort 
an den Anschlagtafeln eingesehen werden.
Für die im Parallelverfahren durchzuführende 
Bebauungsplanverfahren gelten Umweltprü-
fung und Umweltbericht ebenfalls.

In diesem wird aufgezeigt, wie sich die beab-
sichtigte Planung auf die Schutzgüter Tiere 
und Pflanzen, Biodiversität, Fläche, Boden, 
Wasser, Klima und Luft, Landschaft, Mensch, 
Kultur- und Sachgüter sowie auf die Erhal-
tungsziele und den Schutzzweck der FFH- 
und Vogelschutzgebiete auswirkt.

Die Untersuchungen wurden von Raumsta-
tion Mösing Rothmeier GbR, Fürth durchge-
führt.

Der Umweltbericht ist als Anhang der Be-
gründung Teil der Planunterlagen und damit 
Gegenstand der frühzeitigen Beteiligung der 
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Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB sowie 
der Behörden und sonstigen Träger öffentli-
cher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB.

Gegebenenfalls im Flächennutzungsplan 
sowie im Bebauungsplan aufgeführte DIN-
Normen können im Stadtplanungsamt Bam-
berg, Untere Sandstraße 34, 96049 Bamberg 
zu den oben genannten Zeiten eingesehen 
werden.

Stellungnahmen können während der o. g. 
Frist abgegeben werden. Diese werden über-
prüft und fließen in das weitere Bebauungs-

planverfahren ein. Eine Entscheidung zu den 
Stellungnahmen wird durch den zuständigen 
Senat des Stadtrates getroffen.

Gegebenenfalls im Flächennutzungsplan 
aufgeführte DIN-Normen können im Stadt-
planungsamt Bamberg, Untere Sandstraße 
34, 96049 Bamberg zu den oben genannten 
Zeiten eingesehen werden.

Hinweis:

- Ein ständiger nutzbarer barrierefreier Zu-
gang ist nicht gegeben. Besucher, die auf

einen barrierefreien Zugang angewiesen 
sind, werden um eine Terminvereinbarung 
unter der Tel.Nr. 0951/87-1621 gebeten.

- Die Planunterlagen zum Flächennutzungs-
plan-Änderungsverfahren können wäh-
rend der o .g. Frist im Internet auch unter
www.stadtplanungsamt.bamberg.de
unter dem Titel „Öffentlichkeitsbeteiligun-
gen“ eingesehen werden.

Bamberg, 13.12.2023
STADT BAMBERG

BEKANNTMACHUNG 
Bebauungsplan Nr. B 2 A
für das Flurstück Nr. 249, Gemarkung Bug, angrenzend an die Liegenschaft 
des Schwimmverein Bamberg e.V., Bughof 50, Bamberg
Vorhabenbezogener Bebauungsplan zur Errichtung einer Photovoltaik-Freiflä-
chenanlage mit integriertem Grünordnungsplan
- Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB)
- Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB

Im Bau-und Werksenat am 05.12.2023 wur-
de der Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 
1 BauGB für den Bereich Flurstück 249, Ge-
markung Bug, beschlossen.
Gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB wird hiermit 
der Beschluss zur Aufstellung des Bebauungs-
planes Nr. B 2 A ortsüblich bekannt gemacht.
Der räumliche Geltungsbereich ist aus dem 
beigefügten Lageplan ersichtlich, der eben-
falls Bestandteil der hier vorliegenden Be-
kanntmachung ist.

Ziel der Planung

Mit Schreiben vom 13.06.2023 hat der 
Schwimmverein Bamberg e.V. für die Maß-
nahme „Neubau einer Photovoltaikanlage 
Schwimmverein Bamberg auf Fl. Nr. 249, 
Gem. Bug“ die Erstellung eines vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplans gem. § 12 BauGB 
beantragt. 

Der Schwimmverein Bamberg e. V. (SVB) 
wurde 1925 gegründet und ist mit aktuell 
ca. 6.400 Mitgliedern einer der größten 
Schwimmvereine Bayerns. Seit dem Jahr 
2000 hat sich die Zahl der Mitglieder fast 
verdoppelt, die Beckenfläche wurde auf na-
hezu doppelte Größe erweitert. Die zentrale 
Energieversorgungstechnik ist 30 Jahre alt. 

Die bestehenden Gas-Hauptkesselanlagen für 
das Schwimmbad (Leistung ca. 720 kW) und 
das Vereinshaus (ca. 150 kW) sind mit einem 
Wirkungsgrad von nur ca. 86% stark veraltet. 
Zudem läuft die Ersatzteilversorgung aus. Bei-
de werden wegen der Synergieeffekte durch 
eine zentrale Versorgung ersetzt. Eine zeit-
nahe Erneuerung der Wärme- und Stromver-

sorgung mit einem Umstieg auf erneuerbare 
Energie ist nicht nur aus Gründen des Um-
welt- und Klimaschutzes und der aufgrund 
der aktuellen weltpolitischen Situation schwer 
voraussehbaren Versorgungssicherheit beim 
Erdgas dringend geboten, sondern mit den in 
jüngster Zeit enorm gestiegenen Gaspreisen 
auch aus finanziellen Gründen. Der Verein 
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leistet nach eigenen Aussagen aktuell je nach 
Wetterlage zwischen 8.000 bis 15.000 € 
Energiekosten pro Monat, das Vereinsheim 
kommt noch mit einer Abschlagszahlung von 
mehr als 4.000 € pro Monat hinzu. 

Als wirtschaftlichste und technisch problem-
los umsetzbare Lösung hat sich nach einge-
henden Untersuchungen in Zusammenarbeit 
mit entsprechend qualifizierten Fachplanern 
für den Hauptposten der Beckenheizung eine 
Wasser-Wasser-Wärmepumpenanlage mit 
Saug- und Schluckbrunnen herauskristalli-
siert, welche über eine in unmittelbarer Nähe 
des Schwimmvereins zu erstellende Photo-
voltaikanlage zur Eigenversorgung mit Strom 
versorgt werden soll. Hierzu wurden unter-
schiedliche alternative Standorte auf dem 
Gelände des SVB (inkl. Parkplatz, Dachflächen 
usw.) geprüft und allesamt aufgrund der 
zu geringen Größe der Flächen bzw. wegen 
Verschattung durch die vorhandene Umge-
bungsstruktur als nicht ausreichend befun-
den. Aufgrund der erforderlichen Größe der 
PV-Anlage wird nach Vorgabe der Stadtwerke 
zudem eine Trafostation benötigt. 
Das Bebauungsplanverfahren Nr. B 2 A soll 
hierfür die planungsrechtlichen Vorausset-
zungen schaffen.

Der Bebauungsplan wird gemäß § 2 BauGB in 
Verbindung mit § 12 BauGB als vorhabenbe-
zogener Bebauungsplan im normalen Verfah-
ren mit zwei Beteiligungsschritten aufgestellt. 
In den Bebauungsplan wird ein Grünord-
nungsplan integriert. Hierfür ist im nächsten 
Verfahrensschritt auch eine Umweltprüfung 
und die Erstellung eines Umweltberichts 
erforderlich. Aufgrund des Gebotes des § 8 
Abs. 2 BauGB, Bebauungspläne aus dem Flä-
chennutzungsplan zu entwickeln, muss der 
rechtswirksame Flächennutzungsplan in die-
sem Bereich über ein Parallelverfahren gemäß 
§ 8 Abs. 3 BauGB geändert werden.
 
Frühzeitige Beteiligung der Öffentlich-
keit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB

Der Bau- und Werksenat der Stadt Bamberg 
hat in seiner Sitzung vom 05.12.2023 das 
Konzept des Bebauungsplanes Nr. B 2 A vom 
05.12.2023 gebilligt und die Durchführung 
der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit 
gemäß § 3 Abs. 1 BauGB und Unterrichtung 
der Behörden und Träger öffentlicher Belange 
und sonstiger Interessensverbände gemäß § 
4 Abs. 1 BauGB beschlossen.

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 
an der Bauleitplanung in Form der Veröffent-
lichung im Internet unter folgendem Link: 
http://www.bamberg.de/cgi-bin/baseportal.
pl?htx=/abv/uebersicht_neu und eines Aus-
hanges (Unterrichtung) mit Gelegenheit zur 
Äußerung und Erörterung findet in der Zeit 
von

Montag, 08. Januar 2023

bis einschließlich
Dienstag, 06. Februar 2023

beim Stadtplanungsamt der Stadt Bamberg, 
Untere Sandstraße 34, von Montag mit Don-
nerstag in der Zeit von 8.00 Uhr bis 17.00 
Uhr, Freitag von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr, aus. 
Für etwaige persönliche Erläuterungen durch 
Mitarbeiter des Stadtplanungsamtes bitten 
wir um eine Terminabsprache unter der Tel. 
Nr. 0951/871621. Die Beratung kann sowohl 
persönlich, telefonisch oder digital erfolgen.
Die Planunterlagen zum Bebauungsplan mit 
Begründung, aus denen sich die Öffentlich-
keit unterrichten kann, können dort an den 
Anschlagtafeln eingesehen werden.

Für das Bebauungsplanverfahren Nr. B 2 A 
und die im Parallelverfahren durchzuführende 
Flächennutzungsplanänderung wurde eine 
Umweltprüfung durchgeführt und ein Um-
weltbericht erstellt.
 
In diesem wird aufgezeigt, wie sich die beab-
sichtigte Planung auf die Schutzgüter Tiere 
und Pflanzen,  Biodiversität, Fläche, Boden, 
Wasser, Klima und Luft, Landschaft, Mensch, 
Kultur- und Sachgüter sowie auf die Erhal-
tungsziele und den Schutzzweck der FFH- 
und Vogelschutzgebiete auswirkt.
 Die Untersuchungen wurden von Raumsta-
tion Mösing Rothmeier GbR, Fürth durchge-
führt.
 
Die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung 
wurde vom Büro für ökologische Studien 
Schlumprecht GmbH, Bayreuth erarbeitet. Es 
haben sich Vermeidungsmaßnahmen für die 
Zauneidechse, eine Schmetterlingsart und 
Vogelarten ergeben.
 
Der Umweltbericht und die spezielle arten-
schutzrechtliche Prüfung sind als Anhang der 
Begründung Teil der Planunterlagen und da-
mit Gegenstand der frühzeitigen Beteiligung 
der Öffentlichkeit gemäß  § 3 Abs. 1 BauGB 
sowie der Behörden und sonstigen Träger öf-
fentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB.

Stellungnahmen können während der o. g. 
Frist abgegeben werden. Diese werden über-
prüft und fließen in das weitere Bebauungs-
planverfahren ein. Eine Entscheidung zu den 
Stellungnahmen wird durch den zuständigen 
Senat des Stadtrates getroffen.

Gegebenenfalls im Bebauungsplan aufge-
führte DIN-Normen können im Stadtpla-
nungsamt Bamberg, Untere Sandstraße 34, 
96049 Bamberg zu den oben genannten 
Zeiten eingesehen werden.

Hinweis:

- Ein ständiger nutzbarer barrierefreier Zu-
gang ist nicht gegeben. Besucher, die auf 
einen barrierefreien Zugang angewiesen 
sind, werden um eine Terminvereinbarung 

unter der Tel.Nr. 0951/87-1621 gebeten.
- Die Planunterlagen zum Bebauungsplan-

verfahren können während der o .g. Frist 
im Internet auch unter www.stadtpla-
nungsamt.bamberg.de unter dem Titel 
„Öffentlichkeitsbeteiligungen“ eingesehen 
werden.

Bamberg, 13.12.2023
STADT BAMBERG



BEKANNTMACHUNGEN

10 AMTSBLATT Nr. 26/2023 29.Dezember 2023

BEKANNTMACHUNGEN

BEKANNTMACHUNG 

Planfeststellung für das Vorhaben Verkehrsprojekt Deutsche Einheit (VDE 
8.1) ABS Nürnberg - Ebensfeld, Planfeststellungsabschnitt Bamberg (PFA 22); 
Bahn-km 56,165 bis Bahn-km 62,373 der Strecke 5900 Nürnberg Hbf – Bam-
berg und Bahn-km 0,000 bis Bahn-km 2,408 der Strecke 5100 Bamberg - Hof 
im Bereich der Städte Bamberg und Hallstadt und der Gemeinde Strullendorf;

3. Planänderung gemäss § 73 Abs. 8 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)
und
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG in der vor dem
15.12.2006 geltenden Fassung)

Wiederholung der Auslegung und erneute Einwendungsfrist

Das Eisenbahn-Bundesamt, Außenstelle 
Nürnberg, hat die Weiterführung des Anhö-
rungs-verfahrens zur 3. Planänderung nach § 
73 Abs. 8 VwVfG für den Planfeststellungsab-
schnitt Bamberg (PFA 22), Bahn-km 56,165 
bis Bahn-km 62,373 (Strecke 5900 Nürnberg 
Hbf - Bamberg) und von Bahn-km 0,000 
bis Bahn-km 2,408 (Strecke 5100 Bamberg 
– Hof) im Bereich der Städte Bamberg und
Hallstadt und der Gemeinde Strullendorf
veranlasst.
Das Planfeststellungsverfahren für den Aus-
bau der Strecke zwischen Strullendorf und
Hallstadt ist bereits im Jahr 1994 eingeleitet
worden. Ein Planfeststellungsbeschluss für
den Streckenausbau im Planfeststellungsab-
schnitt 22 wurde bisher nicht erlassen.

Im Jahr 1996 wurde die Planfeststellung mit 
dem 1. Planänderungsverfahren fortgesetzt. 
Inhalt dieses Verfahrens waren die im Zuge 
des Erörterungsverfahrens entstandenen 
Änderungs-bedarfe. Für das 1. Planände-
rungsverfahren wurde kein Planfeststellungs-
beschluss erlassen.

Im Jahr 1998 wurde die Planfeststellung mit 
dem 2. Planänderungsverfahren fortgesetzt. 
Inhalt dieses Verfahrens waren die im Zuge 
des Erörterungsverfahrens entstandenen Än-
derungsbedarfe. Auch für das 2. Planände-
rungsverfahren wurde kein Planfeststellungs-
beschluss erlassen.

Für zwischenzeitlich in diesem Abschnitt reali-
sierte Einzelmaßnahmen wurde das Baurecht 
auf Grundlage gesonderter Verfahren nach 
§ 18 Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) ge-

schaffen. Mit dem 3. Planänderungsverfahren 
wird die Planfeststellung seit Januar 2021 
weitergeführt. Inhalt des Verfahrens sind die 
Ergebnisse der Öffentlichkeitsbeteiligung 
sowie technische, gesetzliche, wirtschaftliche 
und räumliche Änderungen im Planfeststel-
lungsabschnitt 22.

Gegenstand des aktuellen Verfahrens ist im 
Wesentlichen der ebenerdige viergleisige 
Ausbau durch die Stadt Bamberg. Um die 
Richtungsverkehre zu entflechten und effektiv 
zu gestalten, wurde der Spurplan angepasst. 
Durch die neue Spurplananpassung sind 
Geschwindigkeiten für die Schnellfahrgleise 
bis zu 230 km/h möglich. Ferner wurden 
wesentliche Änderungen berücksichtigt, 
wie die Reduzierung der Gleisabstände im 
Bereich des Hauptsmoorwaldes, ein neuer 
Haltepunkt Bamberg Süd, die Verlegung der 
Ladestraße zur Abstellanlage Nordost, die 
Verlegung der bestehenden Abstellanlagen 
des Schienenpersonenverkehrs zu der Abstel-
lanlage Nordost sowie der Entfall der bisher 
geplanten vier Abstellgleise im Gleisdreieck, 
die Verlängerung der Gütergleise auf bis zu 
740 m Nutzlänge, die Verlegung der Lokab-
stellgleise, die Verlegung des Bahnsteigs am 
heutigen Gleis 1, die veränderte Lage und 
Ausgestaltung des Verbindungsgleises als 
Kreuzungsbauwerk am Bahnhofsnordkopf, 
der Neubau des Hafengleises mit Elektrifizie-
rung, die Verschiebung der Eisenbahnüber-
führung (EÜ) Nürnberger Straße / Geisfelder 
Straße in den Kreuzungsbereich Hedwigstra-
ße / Theresienstraße sowie die Anpassung 
der Gleisentwässerung mit Versickerung über 
belebte Bodenzone in Versickerbecken und 

Seitengräben außerhalb des Wasserschutzge-
bietes. Einzelheiten sind aus den geänderten 
Planunterlagen ersichtlich. 

Nach der Übergangsvorschrift des § 74 Abs. 
11 UVPG gilt für das vorliegende Planände-
rungsverfahren das UVPG in der Fassung des 
Gesetzes, die vor dem 15. Dezember 2006 
galt, da das Verfahren nach § 4 UVPG, das 
der Entscheidung über die Zulässigkeit von 
Vorhaben dient, bereits in den 1990er Jahren 
und damit vor dem 25. Juni 2005 begonnen 
worden ist. Für das beantragte Vorhaben 
besteht die Verpflichtung zur Durchführung 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß 
§ 3b UVPG i. V. m. Nr. 14.7 der Anlage 1 zum
UVPG, da das Vorhaben den Bau eines Schie-
nenweges von Eisenbahnen mit den dazuge-
hörenden Betriebsanlagen beinhaltet.

Die Öffentlichkeit ist daher gemäß § 9 Abs. 1 
UVP (in der vor dem 15.12.2006 geltenden 
Fassung) zu den Umweltauswirkungen des 
Vorhabens auf der Grundlage der ausgeleg-
ten Unterlagen nach § 6 UVPG anzuhören.
Die Planunterlagen zum 3. Planänderungs-
verfahren enthalten u.a. einen Erläuterungs-
bericht, ein Bauwerksverzeichnis, Übersichts- 
und Lagepläne, Grunderwerbspläne und -ver-
zeichnis, Höhenpläne und Regelquerschnitte 
zu Straßen und Wegen, Regelquerschnitte 
und Querprofile zur Bahntrasse, Unterlagen 
zu Ingenieurbauwerken, Hydrotechnische 
Berechnung, Querschnitte und einen System-
plan. 
Die entscheidungserheblichen Unterlagen 
über die Umweltauswirkungen des Vorha-
bens gemäß § 6 UVPG enthalten u.a.
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- die Umweltverträglichkeitsstudie ein-
schließlich des Erläuterungsberichts und 
Plänen zu den Konfliktschwerpunkten in 
den Planunterlagen Nr. 11,

- den Landschaftspflegerischen Begleitplan 
einschließlich des Erläuterungsberichts, 
des Bestands- und Konfliktplans sowie des 
Maßnahmenplans in der Planunterlage 12,

- den Artenschutzfachbeitrag in der Planun-
terlage 13,

- die Natura 2000 – Vorprüfung in der Plan-
unterlage 14,

- die schall- und erschütterungstechnischen 
Untersuchungen / Elektromagnetische 
Felder einschließlich des Erläuterungsbe-
richts, Berechnungen der Schallemmis-
sionspegel, Variantenuntersuchungen, 
Ergebnistabellen, Liste der auf passiven 
Schallschutz anspruchsberechtigten 
Gebäude, Übersicht Lärmschutzwände, 
Lagepläne zum Schallschutz und zum Er-
schütterungsschutz, Berechnungen der Er-
schütterungsimmissionen, Untersuchung 
zur Umsetzung der 26. BImSchV für die 
Oberleitungsanlage usw. in der Planunter-
lage Nr. 15,

- die Unterlagen zum Baugrund, Geologie 
und Hydrogeologie, einschließlich des 
Erläuterungsberichts und der dazugehö-
rigen Wasserrechtlichen Tatbestände und 
Lagepläne, Wasserrechtlicher Fachbeitrag 
in der Planunterlage Nr. 16,

- die Unterlagen zur Entwässerung und 
wassertechnische Unterlagen einschließ-
lich des Erläuterungsberichts, der KOSTRA 
DWD 2010, Entwässerung Ingenieurbau-
werke, Hydrotechnische Berechnungen, 
Lagepläne und Systemplan in der Planun-
terlage Nr. 17,

- die Lagepläne zur Baustellenerschließung 
und Transportwege in der Planunterlage 
Nr. 18,

- die Unterlagen zu Hochbauten, wie 
Schaltposten und Standort GSM-R in der 
Planunterlage Nr. 19,

- die Unterlagen zu Brandschutzkonzepten 
in der Planunterlage Nr. 20,

- die Kabel- und Leitungspläne in der Plan-
unterlage Nr. 21 und

- einen abschließenden Variantenvergleich 
in der Planunterlage Nr. 22.

Das Vorhaben soll regelmäßig auf Grundstü-
cken verwirklicht werden, die nicht im Eigen-
tum der DB Netz AG stehen. Für das Vorha-
ben einschließlich der landespflegerischen 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen werden 
Grundstücke in den Städten Bamberg und 
Hallstadt sowie in der Gemeinde Strullendorf 
beansprucht werden.

Insoweit enthalten die Antragsunterlagen ein 
Grunderwerbsverzeichnis mit dazugehörigen 
Grunderwerbsplänen, denen entnommen 
werden kann, welche Flächen dauernd 
dinglich gesichert oder vorübergehend in 
Anspruch genommen werden sollen. Die Pla-
nunterlagen zum 3. Planänderungsverfahren 

mit Zeichnungen, Lageplänen, Erläuterungen 
haben gemäß § 73 Abs. 2, Abs. 3 Satz 1 
VwVfG bereits vom 11. September 2023 bis 
10. Oktober 2023 in den Städten Bamberg 
und Hallstadt sowie der Gemeinde Strullen-
dorf zur allgemeinen Ansicht ausgelegen. 
Nach dem Ende der Auslegungsfrist ist zu-
fällig bekannt geworden, dass die zusätzlich 
zu der Auslegung auf der Internetseite der 
Regierung von Oberfranken veröffentlichten 
Planunterlagen zum Teil unvollständig oder 
sonst fehlerhaft waren und insoweit von den 
ausgelegten Unterlagen abgewichen haben.

Die genannten Planunterlagen zum 3. 
Planänderungsverfahren mit Zeichnungen, 
Lageplänen, Erläuterungen werden deshalb 
in der Zeit

von Montag, 08. Januar 2024, bis ein-
schließlich Mittwoch, 07. Februar 2024,

in der Stadt Bamberg, Baureferat, Zimmer 1 
(Anmeldung) und Pavillon (Auslegung), Unte-
re Sandstraße 34, 96049 Bamberg, während 
der Dienststunden, Montag - Donnerstag von 
8.30 Uhr bis 16.30 Uhr und Freitag von 8.30 
Uhr bis 12.30 Uhr, unverändert nochmals zur 
allgemeinen Einsicht ausgelegt.
Zusätzlich werden die Planunterlagen wäh-
rend dieser Zeit nunmehr berichtigt auf der 
Internetseite der Regierung von Oberfranken 
unter der Adresse
https://www.reg-ofr.de/pfa22weiter
veröffentlicht. Ebenso ist dort der Inhalt die-
ser Bekanntmachung wiedergegeben. 

Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben 
berührt werden, kann vom 08. Januar 
2024 bis einschließlich 21. Februar 
2024 bei der Stadt Bamberg oder bei der 
Regierung von Oberfranken, Ludwigstraße 
20, 95444 Bayreuth, Zimmer K 249, Einwen-
dungen gegen den Plan schriftlich oder zur 
Niederschrift erheben. Schriftliche Einwen-
dungen können auch elektronisch mit einfa-
cher E-Mail unter der Adresse 
Einwendungen-PFA-22@reg-ofr.bayern.de
erhoben werden.

Die Einwendung muss den geltend gemach-
ten Belang und das Maß seiner Beeinträchti-
gung erkennen lassen. 
Die bereits während der genannten 
Auslegung ab 10. September 2023 bis 
zum Ende der Einwendungsfrist am 24. 
Oktober 2023 erhobenen Einwendun-
gen bleiben weiter wirksam und müs-
sen nicht erneut erhoben werden.

Einwendungsführer erhalten auf ihre Ein-
wendungen keine Eingangsbestätigung oder 
schriftliche Erwiderung im laufenden Plan-
feststellungsverfahren.
Gemäß § 73 Abs. 4 Satz 3 VwVfG sind Ein-
wendungen und gemäß § 73 Abs. 4 Satz 
5 und 6 VwVfG auch Stellungnahmen von 
Vereinigungen, welche auf Grund einer 

Anerkennung nach anderen Rechtsvorschrif-
ten befugt sind, Rechtsbehelfe nach der 
Verwaltungsgerichtsordnung gegen diesen 
Planfeststellungsbeschluss einzulegen, die 
nach Ablauf der Einwendungsfrist erhoben 
werden und die nicht auf besonderen privat-
rechtlichen Titeln beruhen, ausgeschlossen. 
Dieser Einwendungsausschluss gilt für dieses 
Vorhaben, für das eine Pflicht zur Umwelt-
verträglichkeitsprüfung besteht, nur für das 
Planfeststellungsverfahren.

Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Per-
sonen auf Unterschriftslisten unterzeichnet 
oder in Form vervielfältigter gleichlautender 
Texte eingereicht werden (gleichförmige 
Eingaben), gilt für das Verfahren derjenige 
Unterzeichner als Vertreter der übrigen Un-
terzeichner, der darin mit seinem Namen, 
seinem Beruf und seiner Anschrift als Ver-
treter bezeichnet ist, soweit er nicht von 
ihnen als Bevollmächtigter bestellt worden 
ist. Vertreter kann nur eine natürliche Person 
sein, vgl. § 17 Abs. 1 VwVfG. Gleichförmige 
Eingaben, die die Angaben nach § 17 Abs. 1 
Satz 1 VwVfG nicht deutlich sichtbar und auf 
jeder mit einer Unterschrift versehenen Seite 
enthalten oder dem Erfordernis des § 17 Abs. 
1 Satz 2 VwVfG nicht entsprechen, können 
unberücksichtigt bleiben.

Diese ortsübliche Bekanntmachung dient 
auch der Benachrichtigung der Vereinigun-
gen, die auf Grund einer Anerkennung nach 
anderen Rechtsvorschriften befugt sind, 
Rechtsbehelfe nach der Verwaltungsgerichts-
ordnung gegen diesen Planfeststellungsbe-
schluss einzulegen, von der Auslegung des 
Plans (§ 18 Abs. 1 Satz 3 AEG i. V. m. § 73 
Abs. 4 Satz 5 VwVfG).

Die Anhörungsbehörde kann gemäß § 18a 
Nr. 1 AEG auf eine Erörterung im Sinne des 
§ 73 Abs. 6 VwVfG und des § 18 Abs. 1 Satz 
4 des Gesetzes über die Umweltverträglich-
keitsprüfung verzichten. Findet ein Erörte-
rungstermin statt, ist er mindestens eine 
Woche vorher ortsüblich bekannt zu machen. 
Die Behörden, der Träger des Vorhabens und 
diejenigen, die Einwendungen erhoben oder 
Stellungnahmen abgegeben haben bzw. bei 
gleichförmigen Eingaben der Vertreter, sind 
von dem Erörterungstermin zu benachrich-
tigen. Sind außer der Benachrichtigung der 
Behörden und des Trägers des Vorhabens 
mehr als 50 Benachrichtigungen vorzuneh-
men, so können diese Benachrichtigungen 
durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt 
werden. Die öffentliche Bekanntmachung 
wird dadurch bewirkt, dass abweichend von 
§ 73 Abs. 6 Satz 2 VwVfG der Erörterungs-
termin im Regierungsamtsblatt der Regierung 
von Oberfranken und außerdem in örtlichen 
Tageszeitungen bekannt gemacht wird, die 
in dem Bereich verbreitet sind, in dem sich 
das Vorhaben voraussichtlich auswirken wird; 
maßgebend für die Frist nach Satz 2 ist die 
Bekanntgabe im amtlichen Veröffentlichungs-
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blatt. Im Übrigen gelten für die Erörterung 
die Vorschriften über die mündliche Verhand-
lung im förmlichen Verwaltungsverfahren 
(§ 67 Abs. 1 Satz 3, Abs. 2 Nr. 1 und 4 und
Abs. 3, § 68 VwVfG) entsprechend.
Die Vertretung durch einen Bevollmächtigten
ist möglich. Die Bevollmächtigung ist durch
eine schriftliche Vollmacht nachzuweisen,
die zu den Akten der Anhörungsbehörde zu
geben ist. Bei Ausbleiben eines Beteiligten
im Erörterungstermin kann auch ohne ihn
verhandelt werden. Das Anhörungsverfahren
ist mit Abschluss des Erörterungstermins
beendet. Der Erörterungs-termin ist nicht
öffentlich.
Durch Einsichtnahme in die Planunterlagen,
Erhebung von Einwendungen und Stellung-
nahmen, Teilnahme am Erörterungstermin
oder Vertreterbestellung entstehende Kosten
werden nicht erstattet.

Entschädigungsansprüche, soweit über sie 
nicht in der Planfeststellung dem Grunde 
nach zu entscheiden ist, werden nicht in dem 
Erörterungstermin, sondern in einem geson-
derten Entschädigungsverfahren behandelt.
Über die Einwendungen wird nach Abschluss 
des Anhörungsverfahrens durch die Planfest-
stellungsbehörde entschieden. Die Zustellung 
des Planfeststellungsbeschlusses an die Ein-
wender und diejenigen, die eine Stellungnah-
me abgegeben haben, kann durch öffentliche 
Bekanntmachung ersetzt werden, wenn mehr 
als 50 Zustellungen vorzunehmen. 

Seit Beginn der Auslegung der Planunterla-
gen im Jahr 1994 bzw. von dem Zeitpunkt, 
an dem den Betroffenen Gelegenheit gege-
ben wurde, den Plan einzusehen (§ 73 Abs. 3 
VwVfG), gelten die Beschränkungen des § 19 
AEG (Veränderungssperre, Vorkaufsrecht).
Da das Vorhaben UVP-pflichtig ist, wird dar-
auf hingewiesen,
- dass die Anhörung zu den ausgelegten

Planunterlagen auch die Einbeziehung
der Öffentlichkeit zu den Umweltauswir-
kungen des Vorhabens gemäß § 9 Abs. 1
UVPG ist.

- dass die für das Verfahren zuständige Be-
hörde und die für die Entscheidung über
die Zulässigkeit des Vorhabens zuständige
Behörde das Eisenbahn-Bundesamt, Eil-
gutstraße 2, 90443 Nürnberg, ist,

- dass über die Zulässigkeit des Vorhabens
durch Planfeststellungsbeschluss entschie-
den werden wird,

- als Bestandteil der Planunterlagen eine
Umweltstudie vorgelegt wurde,

- dass die ausgelegten Planunterlagen alle
entscheidungserheblichen Unterlagen zu
den Umweltauswirkungen umfassen. Eine
allgemein verständliche, nichttechnische
Zusammenfassung dieser Unterlagen ist
enthalten.

Aufgrund der seit dem 25. Mai 2018 an-
wendbaren neuen EU-Datenschutz-Grundver-
ordnung (DSGVO) wird darauf hingewiesen, 

dass im Rahmen der Beteiligung der Öffent-
lichkeit im o.g. Planfeststellungsverfahren die 
von Einwendern erhobenen Einwendungen 
und darin mitgeteilten personenbezogenen 
Daten ausschließlich für das Planfeststellungs-
verfahren erhoben, gespeichert und verarbei-
tet werden. Diese persönlichen Daten werden 
benötigt, um den Umfang der Betroffenheit 
des Einwenders beurteilen zu können. Die 
Daten können an den Vorhabenträger und 
seine mitarbeitenden Büros zur Auswertung 
der Stellungnahmen weitergereicht werden. 
Insoweit handelt es sich um eine erforderliche 
und somit rechtmäßige Verarbeitung auf-
grund einer rechtlichen Verpflichtung gem. 
Art.6 Absatz 1 Satz 1 lit. c DSGVO. Die Vor-
habenträgerin als auch ihre Beauftragten sind 
zur Einhaltung der DSGVO verpflichtet.

Im Auftrag

STADT BAMBERG
15.12.2023
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